
leitung). Die Gruppen sind verpflichtet, sich in allen Fragen streng und 
konsequent von den Beschlüssen der führenden Parteiorgane leiten zu 
lassen.

X I I .  Die Revisionskommissionen

77. Revisionskommissionen bestehen beim Zentralkomitee, bei den 
Bezirks-, Stadt- und Kreisleitungen. Sie . werden vom Parteitag be
ziehungsweise den Delegiertenkonferenzen in der vom Parteitag oder 
den Delegiertenkonferenzen festzusetzenden Zahl von Mitgliedern und 
Kandidaten gewählt.

Die Revisionskommissionen prüfen regelmäßig in ihrem Bereich:
a) die Schnelligkeit und Richtigkeit der Erledigung der Angelegen

heiten durch die Parteiorgane und das Funktionieren des Parteiapparates 
(Bearbeitung von Beschwerden und Anträgen, rechtzeitige Beantwortung 
der Anfragen von leitenden Parteiorganen und aus der Bevölkerung);

b) die Kasse und die Betriebe der Partei
c) und unterstützen die Kontrollorgane bestimmter gesellschaftlicher 

Organisationen bei der Durchführung ihrer Aufgaben.
Die Revisionskommissionen prüfen dabei unter anderem, ob die 

Parteimiltel richtig verausgabt wurden, prüfen den Zustand und die 
Unversehrtheit der materiellen Werte der Partei (Parteiinventar), füh
ren Kontrollen des Finanzzustandes in den der betreffenden Partei
leitung unterstehenden Parteiinstitutionen (Parteischulen, Parteikabi
netten usw.) durch und prüfen die Einnahmen des Parteibudgets (recht
zeitige und völlige Abführung der Mitgliedsbeiträge an die Parteikasse).

Der Vorsitzende der Zentralen Revisionskommission nimmt an den 
Sitzungen des Zentralkomitees, die Vorsitzenden der Revisionskommis
sionen nehmen an den Sitzungen der jeweiligen Parteileitung mit be
ratender Stimme teil.

X I I I .  Die finanziellen Mittel der Partei

78. Mitgliedsbeiträge, Erträge aus den Parteibetrieben, Sammlungen 
und andere Einnahmen bilden die finanziellen Mittel der Partei.

79. Die monatlichen Mitgliedsbeiträge der Parteimitglieder und Kan
didaten werden in Prozenten des Gesamtbruttoeinkommens wie folgt 
festgesetzt:
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